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& SACHVERHALT
Der 16-jährige K interessiert sich im Geschäft des V für einen Laptop zu einem Preis in Höhe
von 700 EUR. K erzählt dem V, dass seine Eltern (E) ihm zu seinem am Wochenende
bevorstehenden Geburtstag ein Arbeitsgerät für die Schule schenken wollen. Seine Eltern
haben ihn losgeschickt, sich selbst einen Laptop für 600 EUR zu kaufen und den Kauf in
ihrem Namen abzuschließen. Auf 50 EUR mehr oder weniger käme es nicht an. Die Eltern
würden dann spätestens innerhalb der nächsten Woche bezahlen.
V wird stutzig und bemerkt, dass der Kaufpreis ein wenig höher ist. Er fragt den K, ob die

Eltern auch mit dem höheren Kaufpreis einverstanden sein werden. Der K ist ein wenig
beleidigt. Er habe sich doch klar ausgedrückt. Unter der unwahrscheinlichen Bedingung, dass
seine Eltern nicht zustimmten, würde er den Kaufpreis sofort auf den Tisch legen können.
Sein angespartes Taschengeld reiche dafür locker aus. Der V erklärt, dass es ihm egal sei, von
wem nun das Geld komme. Ihm käme es nur auf pünktliche Zahlung an und er vertraut auf
die Zusage des K. Daraufhin übergibt und übereignet der V den Laptop an K.
Als der K daraufhin mit dem Laptop in der Hand nach Hause kommt und seinen Eltern

von seinem Einkauf erzählt, sind diese sehr aufgebracht. Die Eltern erklären, dass das
gekaufte Teil zwar tauglich, aber viel zu teuer sei. Für das Geschenk hätten sie höchstens
600, allenfalls 650 EUR ausgeben wollen und keinen Cent mehr. Geld wachse schließlich
nicht auf Bäumen. Die E verbieten es dem K daraufhin, den Laptop von seinem eigenen
Geld zu bezahlen. Auch der V sei ein Schuft, dass er den armen K so „über den Tisch
gezogen“ habe. Er hätte erkennen müssen, dass die Eltern ihre Zustimmung verweigern
würden.
V ruft nach zwei Wochen bei dem K an, um ihn an die Bezahlung des Kaufpreises zu

erinnern. K sagt diesem, dass er am Laptop nicht mehr interessiert sei, er habe sich nämlich
inzwischen ein stationäres PC-Modell zusammengestellt, auf dem er auch Videospiele spielen
könne.

Hat V einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegenüber V und/oder K?

& LÖSUNG

Hinweis: Der Fall behandelt Fragen des Stellvertreter- und Minderjährigenrechts, welche zumeist zum
Standardwissen in der Anfängerübung BGB AT gehören. Ebenso Inhalt der Klausur sind einige schwieri-
gere, darüber hinausgehende Fragen, welche genug Raum für Notendifferenzierung bieten, aber mit-
hilfe der aus der Anfängerübung bekannten Probleme und Methoden gelöst werden können. Die
wichtigsten Probleme und Begriffe werden im Sachverhalt mindestens angerissen, sodass allein damit
schon eine erste Orientierung möglich ist. Es sollte insgesamt auf einen sauberen Gutachtenstil und eine
klare Aufbaustruktur geachtet werden. Nachdem das methodisch saubere Arbeiten während der Klau-
sur im Vordergrund steht, wurden Fußnoten auf das Minimum reduziert. Für eine durchschnittliche
Leistung sollte mindestens die Trennung der Ansprüche V gegen K/E gelingen, während bspw. die
unvollständige, aber im Ergebnis richtige Prüfung der Haftungsausschlüsse aus § 179 BGB und das
Fehlen der Prüfung der schwebenden Unwirksamkeit keine wesentlichen Punktabzüge nach sich ziehen
sollte.

A. ANSPRUCH DES V GEGEN E AUF KAUFPREISZAHLUNG GEM. §§ 433 II, 164 I 1 BGB
V könnte von E Bezahlung des Kaufpreises in Höhe von 700 EUR aus einem Kaufvertrag
gemäß §§ 433 II, 164 I 1 BGB verlangen.
Dazu müssten zwei einander entsprechende Willenserklärungen von V und E abgegeben

worden sein, namentlich Angebot und Annahme, die auf eine Einigung in den wesentlichen
Vertragsbestandteilen eines Kaufvertrages gerichtet sind.

* Der Autor ist Ass. jur. und hat als Lehrbeauftragter an der Universität Osnabrück im Wintersemester 2015/16 mehrere Arbeits-
gemeinschaften und Tutorien zum BGB AT geleitet. Der Fall wurde als Übungsklausur in den Lehrveranstaltungen für die
eigenen Wiederholungsbemühungen zur Verfügung gestellt.
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